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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. Analoge Ausführungen finden 
sich bereits unter Pkt. 5.4 der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der folgenden 
detaillierten Erschließungsplanung zu beachten. Auf die Planinhalte des Bebauungsplans 
ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie werden im Rahmen der 
Umsetzung der Planung Berücksichtigung finden. 
Unter Pkt. 7.5.2 wird bereits auf den beabsichtigten Umgang mit dem Niederschlags-
wasser eingegangen. Im Plangebiet herrschen Bodenverhältnisse, die eine Versickerung 
des unbelasteten Niederschlagswassers begünstigen. Etwa 4 m unter der Geländeober-
kante steht Saalekies an. Die Entwässerung der einzelnen Baufelder soll über eine 
Rigolenversickerung erfolgen. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Analoge Ausführungen finden sich 
bereits unter Pkt. 7.5.2 der Begründung. Sie wurden aufgrund der Stellungnahme 
präzisiert. 
 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Die Information wurde zur Kenntnis genommen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Den übergebenen Bestandsplänen 
ist zu entnehmen, dass in den umgebenden Straßen Telekommunikationslinien verlaufen 
und dass die noch vorhandene Bebauung ebenfalls über Anschlüsse an das Telekommu-
nikationsnetz verfügt. 
 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er wird ggf. bei der Umsetzung der 
Planung Berücksichtigung finden. 
 
zu 4) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 2) Da die Festsetzungen für die Wohngebiete WA 1, WA 2.1 und WA 2.2 aus 
denkmalfachlicher Sicht begrüßt werden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
zu 3) Die Anregungen wurden beachtet. Die Festsetzungen wurden modifiziert, um das 
Schwurgericht als Denkmal gegenüber den geplanten Neubebauungen zu stärken. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 3) Nach Abschluss der förmlichen Beteiligung wurden durch die Vorhabenträger u. a. 
noch einmal Möglichkeiten geprüft, die Kubaturen der Baukörper im Grundriss bzw. 
Grundfläche zu ändern. Im Ergebnis musste jedoch festgestellt werden, dass solche 

Änderungen zu wesentlichen Einschränkungen bei der angestrebten Nutzung der 
betreffenden Baukörper führen.  

Das benötigte Raumprogramm der westlich des Schwurgerichts angedachten Rettungs-
wache lässt sich bereits in der vorliegenden Kubatur nur mit Einschränkungen realisieren. 
Jegliche weitere Änderung (/Verkleinerung) des möglichen Baukörpers würde die 
angestrebte Nutzung unmöglich machen.  

Das östlich des Schwurgerichts angedachte betreute Wohnen würde bei einer Verkleine-
rung erheblich beeinträchtigt werden. Der angedachte Wohnraum für Senioren, lässt sich 
auf einem bezahlbaren Niveau nur realisieren, wenn es sich um ein Gebäude handelt, um 

die Anzahl und Wege der Mitarbeitenden zu optimieren, wenn gleichartige Wohnungen 
realisiert werden, um die Baukosten zu reduzieren und wenn eine kritische Masse an 
Wohnungen entsteht. Alle drei Punkte wären bei einer Veränderung der Gebäudestruktur 
nicht mehr gewährleistet. Es war jedoch möglich, die Länge des Baukörpers zum Salztor 
hin noch einmal zu reduzieren. Diese nördliche Baulinie verläuft jetzt nahezu genau 
entlang der nördlichen Mauer des Freigängerhauses und der Anstaltsleitung. Die 
gewonnene Fläche kommt dem Vorgartenbereich zum Salztor hin zugute. 

Eine weitere Möglichkeit, das Schwurgericht gegenüber der angedachten Bebauung abzu-
heben und in den Vordergrund zu stellen, ist deren Höhen zu reduzieren. Die Firsthöhe 

des Schwurgerichts liegt bei 143,40 m ü. NHN. Die Höhe für das betreute Wohnen war mit 
142,90 m ü. NHN festgesetzt. Durch weitere Optimierung der Dachaufbauten und damit 
der Attikahöhe, die Reduzierung der lichten Raumhöhen und eine Absenkung des Erdge-
schossniveaus um 20 cm unter das Geländeniveau konnte die Gesamthöhe des Bau-
körpers um weitere 70 cm reduziert auf nunmehr 142,20 m ü. NHN erreicht und fest-
gesetzt werden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 3) Wie aus den Ansichts- und Schnittzeichnungen des Architekten hervorgeht, 
liegt die Firsthöhe des betreuten Wohnens nun nur noch knapp über der Traufkante des 
Schwurgerichts. Insbesondere aus der Ferne, wie beispielsweise vom Salztor aus, wird 
der Höhenunterschied der Gebäude damit ersichtlich und das Schwurgericht in seiner 
Wirkung nicht beeinträchtigt. 

Die Höhe der angedachten Rettungswache war bislang mit 142,00 m ü. NHN festgesetzt. 
Auch hier wurden noch einmal die Möglichkeiten geprüft, diese zu optimieren. Im Ergebnis 
konnte diese auf 139,00 m ü. NHN reduziert werden. Dies liegt deutlich unterhalb der 
Traufhöhe des Schwurgerichts und ist somit auch aus unmittelbarer Nähe wahrnehmbar. 

Ein weiteres mögliches Mittel das Schwurgericht zu betonen, liegt darin, die Fassaden der 
angrenzenden Gebäude ruhig zu gestalten, damit das Auge des Betrachters möglichst 
wenig vom Schwurgericht abgelenkt wird und dieses somit im Fokus steht.  

Dieser Effekt wird unterstützt durch eine Material- und Farbwahl für die Fassaden, die 
keinen Bruch zu den bereits vorhandenen Materialien und Farben in der Umgebung 
darstellt. Dies soll bspw. erreicht werden durch einen Natursteinbelag/Feinsteinzeug in 
Natursteinoptik, die den vorhandenen Natursteinelementen in der Mauer und dem 
Schwurgericht nahekommt. Die Erdgeschosse können somit zu einem Teil der 
Umfassungsmauer werden, welche das Schwurgericht umgibt. Sie bilden den Rahmen für 
das Schwurgericht und die vorgelagerte Freifläche. Ab dem 1. Obergeschoss ist eine 
Putzstruktur angedacht. Diese horizontale Gliederung der Gebäude bewirkt eine 
zusätzliche optische Reduzierung der Gebäudehöhe.  

Der Bebauungsplan berücksichtigt die beabsichtigte Materialwahl durch die Ergänzung der 
bauordnungsrechtlichen Festsetzung Nr. 4.1. Natursteinverkleidungen wurden als 
zulässiges Material zur Fassadengestaltung ergänzt.  
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 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

noch zu 3) 
In Summe wird durch die o. g. Änderungen und Gestaltungsvorschläge das Schwurgericht 
in seiner Wirkung noch einmal maßgeblich gestärkt. Die begleitenden Bebauungen lenken 
den Fokus des Betrachters auf das Schwurgericht, ohne dieses zu überdecken. Der 
aktuell vorhandene asphaltierte Parkplatz vor dem ehem. Gerichtsgebäude weicht einem 
begrünten Vorplatz nach historischem Vorbild. Im Ergebnis stärken die flankierenden 
Gebäude und die gestaltete Freifläche vor dem Schwurgericht Selbiges nunmehr, welches 
durch die angestrebten Nutzungen auch ein erleb- und nutzbares Baudenkmal im 
Stadtbild von Naumburg wird. 

Ergänzend wird auf die thematische Gesamtabwägung zum Belang Denkmalschutz und 
Baukultur (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) verwiesen.  
 
 
Die modifizierte Planung wurde dem LDA nochmals zur Kenntnis gegeben. Das LDA 
äußerte in einer E-Mail vom 25.08.2025 folgendes hierzu: Bezüglich der 
Freiflächengestaltung gibt es keine Einwände gegenüber dem in den Visulisierungen 
dargestellten Ziel. Wichtig ist der zentrale Weg in der Achse des Schwurgerichtes mit der 
kl. platzartigen Aufweitung vor dem Haupteingang. Die Grünbereiche und die 
Erschließungswege vor den neuen Bauten könnten in einer solchen Weise realisiert 
werden. Als Wegebelag wäre ein regionaltypischer Kalkstein denkbar. Wassergebundene 
Decken wären hier nicht zwingend. Wichtig sind kleinkronige, niedrige Bäume um das 
Gerichtsgebäude nicht zu verdecken. Die Idee, die steinerne Materialität des 
Schwurgerichtsgebäudes auf die EG- Zonen der Neubauten zu übertragen begrüßen wir. 
Dadurch wird eine bessere optische Integration erzielt. Dies gelingt in der Visualisierung 
bei der auf zwei Geschosse reduzierten Rettungswache vorerst wesentlich überzeugender 
als auf der Ostseite. Hier gibt es im weiteren Planungsprozess sicherlich noch Potential in 
der Fassadengestaltung. War der Rücksprung des Staffelgeschosses nicht auf der 
Westseite angedacht, um dem Gerichtsgebäude etwas mehr Luft zu verschaffen? 
 

Der Rücksprung des Staffelgeschosses wurde geprüft. Aufgrund der bereits detailliert 
geplanten Grundrisse im Gebäude sowie der notwendigen Erschließungskerne 
(Treppenhäuser, Aufzüge und Versorgungsschächte) musste sie leider verworfen 
werden. Es handelt sich bei dem geplanten Gebäude für betreutes Wohnen nicht um 
ein symmetrisch aufgeteiltes Gebäude, das sich vollständig oder partiell spiegeln ließe. 
Vielmehr öffnen sich die Höfe in Richtung Buchholzstraße, um dort einen ruhigeren 
Wohncharakter zu schaffen. 

Zudem würde eine Drehung zu einer größeren Verschattung der Stadtvillen in der Buch-
holzstraße führen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zu 1) Da festgestellt wird, dass die Belange, die die Abt. Bergbau zu vertreten hat, bereits 
berücksichtigt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Die Aktualisierung ist erfolgt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. Analoge Ausführungen finden 
sich bereits unter Pkt. 5.5.2 der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist in Vorbereitung der objektkonkreten Planungen zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen der Umsetzung 
der Planung zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 6) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er wird zu gegebener Zeit 
Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
Da die Planung den vom LVermGeo zu vertretenden Belangen nicht entgegensteht, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Die vorangegangenen 
Stellungnahmen wurden bei der Erarbeitung des Planentwurfs beachtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
Da festgestellt wird, dass abwasserrechtliche Belange in Zuständigkeit des LVwA nicht 
berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wurde bereits beachtet. Der Burgenlandkreis wurde ebenfalls um 
Abgabe einer Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplans abgegeben. Die 
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde liegt im Rahmen der gebündelten 
Stellungnahme des Burgenlandkreises mit Datum vom 24.07.2025 vor. 
 

zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Umweltschadensgesetz und das 
Artenschutzrecht wurden beachtet. Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erarbeitet. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingestellt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12c 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da keine Belange des Referates Wasser betroffen sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12d 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da seitens der OIB keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Unter der textlichen Festsetzung 
Nr. 9.1 werden Festsetzungen zum passiven Schallschutz getroffen. Die Beschreibung der 
Ergebnisse erfolgt unter Pkt. 7.6.1 der Begründung. 
 
 
 
 
zu 4) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 
 
 
 
zu 5) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den Planinhalten wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen 
finden sich bereits unter Pkt. 4.1.3 der Begründung. 
Es ist beabsichtigt, den Flächennutzungsplan auf dem Weg der Berichtigung gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach erfolgtem 
Satzungsbeschluss anzupassen. 
 
 
 
 
zu 3) Die Feststellung der Raumbedeutsamkeit der Planung wurde zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 5) Die Ausführungen zu den übergeordneten Vorgaben der Landes- und Regional-
planung wurden zur Kenntnis genommen. Auf sie wird bereits unter Pkt. 4.1 der 
Begründung eingegangen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 7) Die Ausführungen zum INSEK Naumburg 2028 wurden zur Kenntnis genommen. Die 
vorliegende Planung berücksichtigt die Ziele des INSEK. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 8) Der Hinweis wurde beachtet. Mit dem Gutachten zur Wohnbauflächenentwicklung 
liegt eine Begründung des Wohnflächenbedarfs der Stadt Naumburg auf Basis der 
7. Regionalisierten Bevölkerungsprognose vor. 

Es hat sich jedoch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Einwohnerentwicklung in 
Naumburg positiver verläuft, als prognostiziert. Lt. 7. Regionalisierter Bevölkerungs-
prognose wurden per 31.12.2024  30.706 Einwohner erwartet; tatsächliche waren es am 
31.12.2024 laut Angabe des Statistischen Landesamtes 31.940 EW. Damit betrug der 
Einwohnerverlust im Vergleich zur Basis der 7. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 
(31.12.2019: 32.207 Einwohner) weniger als 1 %. 

Das Wohnbauflächenpotenzial wurde durch das Büro Timourou sowohl in quantitativer als 
auch in qualitativer Hinsicht bewertet und die geschätzte Wohnungsnachfrage anschlie-
ßend im Sinne einer Wohnbauflächenbilanz für den Zeitraum 2020 bis 2035 gegenüber-
gestellt. Aus den Ergebnissen der Wohnbauflächenbilanz wurde die Anzahl der zukünftig 
benötigten Wohneinheiten differenziert nach Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie die dafür 
benötigten Wohnbauflächen berechnet. 

Der qualitative Bedarf ergibt aus Wohnungen mit modernen Grundrissen und Ausstattung, 
Wohnungen für altersgerechtes Wohnen, ökologischen Bauweisen, besonderen Wohn-
lagen, preiswerten Geschosswohnungen etc. und somit an Wohnformen, die es nicht oder 
nicht ausreichend im derzeitigen Wohnungsbestand gibt und die sich auch nicht in jedem 
Fall durch Umbau und Modernisierung im Bestand schaffen lassen. Daraus resultiert ein 
Neubaubedarf, auch wenn ausreichend andere Wohnungen vorhanden sind. 

In dem Konzept zur Wohnbauflächenentwicklung wurde des Weiteren auf die Möglichkeit 
hingewiesen, mit besonderen Wohnungsangeboten die Nachfrage zu beeinflussen, um so 
weniger Fortzug oder mehr Zuzug zu generieren. Dies wird als strategisches Zusatz-
angebot bezeichnet, welches nicht als Bedarf berechnet, aber als Ziel gesetzt werden 
kann. Hierzu zählen beispielsweise spezielle altersgerechte Wohnungsangebote für 
Senioren aus dem Umland. 
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Noch zu 8) Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in dem Gutachten als potenzielle, 
kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 Wohneinheiten berücksichtigt. 

 

Im Zusammenhang mit dem Bedarfsnachweis ist auch darauf hinzuweisen, dass 
vorgesehen ist, im nordöstlichen Teil des Plangebietes ein Gebäude für Betreutes 
Wohnen mit voraussichtlich 90 Wohneinheiten und einer Tagespflege mit voraussichtlich 
30 Plätzen zu errichten. Der Bedarf ergibt sich aus der Altersstruktur der Bevölkerung. 
Diesbezüglich ist Folgendes zu erläutern.  

Die Stadt Naumburg (Saale) zählt aktuell rund 32.000 Einwohner (Stand 31.12.2024). 
Nach den zensusbasierten Zahlen von 2022 liegt die Bevölkerung bei 32.289 Personen. 
Im Jahr 2015 waren es noch rund 33.000 Personen, sodass bereits ein moderater, aber 
stetiger Rückgang erkennbar ist.  

Gleichzeitig steigt dennoch das Durchschnittsalter von derzeit etwa 48 Jahren (Zensus 
2022) auf prognostizierte 51 Jahre im Jahr 2030. Besonders auffällig ist der erwartete 
Anstieg der Bevölkerungsgruppe 65+ Jahre um mehr als 40 %. Naumburg wird in diesem 
Zusammenhang dem Demografietyp 2 zugeordnet, der alternde Städte und Gemeinden 
mit sozioökonomischen Herausforderungen beschreibt. Die aktuellen Altersstrukturdaten 
aus dem Zensus 2022 zeigen, dass in Naumburg 4.553 Personen im Alter von 65 bis 74 
Jahren leben, was einem Anteil von 14,1 % an der Gesamtbevölkerung entspricht. In der 
Altersgruppe 75 Jahre und älter befinden sich 5.057 Personen (15,7 %). 
Zusammengenommen ergibt dies 9.610 Personen bzw. 29,8 % der Bevölkerung, die 65 
Jahre oder älter sind. Diese Werte belegen bereits heute den hohen Seniorenanteil. Im 
Landesvergleich folgt Naumburg dem allgemeinen Trend Sachsen-Anhalts, der ebenfalls 
eine rückläufige Einwohnerzahl und eine überdurchschnittlich alternde Bevölkerung 
aufweist. Für die Stadt bedeutet dies, dass die zu erwartenden demografischen 
Veränderungen nicht nur realistisch, sondern bereits deutlich sichtbar sind. Diese 
Entwicklungen werden künftig maßgeblichen Einfluss auf die Bedarfsplanung in den 
Bereichen Wohnen, Pflege, soziale Infrastruktur und Fachkräftesicherung haben. 

Der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V. hat eine Sozialmarktanalyse beauftragt, in 
der ein aktueller rechnerischer Bedarf an etwa 390 Wohneinheiten für betreutes Wohnen 
ermittelt wurde, welcher bis zum Jahr 2035 auf mind. 410 Wohneinheiten steigen wird, 
während aktuell nur rund 360 Wohnungen bestehen. Die Praxis zeigt allerdings bereits 
jetzt eine Vollauslastung mit Wartelisten von zum Teil mehreren Jahren, was den Bedarf 
real noch deutlich erhöht. Diese Differenz resultiert nicht nur aus dem quantitativen 
Abstand, sondern auch aus der demografischen Alterung und dem Wunsch nach 
selbstbestimmtem, ambulant unterstütztem Wohnen. Mit der steigenden Zahl Älterer, 
insbesondere der Hochaltrigen, wird sich dieser Bedarf weiter ausdehnen. 
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noch zu 8) 

Aktuell umfasst das ambulant-informell versorgte Potential im Einzugsgebiet rund 1.800 
Pflegebedürftige (bis zum Jahr 2035 voraussichtlich mind. 1.900 Pflegebedürftige), wovon 
aktuell nur etwa 11 % (115 Plätze) eine Tagespflege nutzen. Unter bundesweiten 
Vergleichsmaßstäben – mit Konzeptionen, die gezielt Tagespflege vermarkten — sind 
Versorgungsniveaus von bis zu 15 % realistisch. Der demografische Wandel, 
insbesondere die Zunahme hochbetagter Pflegebedürftiger, potenziert diese Nachfrage 
erheblich. Der demografische Kontext – bedeutender Anteil der über 65jährigen (fast 30 
%), wachsende Zielgruppe der Hochbetagten – führt zu einer dualen Drucksituation: 

Einerseits steigt der Wohnraumbedarf, denn betreute Wohnformen ermöglichen ein 
selbst-bestimmtes Leben mit individueller Assistenz und entsprechen der Präferenz, 
ambulant statt stationär versorgt werden zu wollen.  

Andererseits ist der Ausbau der teilstationären Versorgung erforderlich. Tagespflege wird 
zunehmend als ergänzende Lösung zur ambulanten Versorgung und als Entlastung für 
Angehörige genutzt – besonders mit dem demografischen Trend zur Pflegebedürftigkeit 
im höheren Alter.  

Das Zusammenspiel aus sinkender Bevölkerung, aber einer stark zunehmenden Zahl 
Pflegebedürftiger im Bereich 65+ legt nahe, dass sowohl Betreutes Wohnen als auch 
Tagespflege nicht nur versorgungstechnisch relevant bleiben, sondern zukünftig noch 
stärker in den Fokus von Planung, Finanzierung und Strategiebildung rücken müssen. 

Die demografische Alterung Naumburgs führt somit zu einem erheblich steigenden Bedarf 
an Betreutem Wohnen und Tagespflege. 

Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
zu 9) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Vorliegend wird kein Gewerbegebiet 
entwickelt, sondern anteilig ein allgemeines Wohngebiet und anteilig ein urbanes Gebiet.  
Gemäß § 6a Abs. 1 BauNVO dienen urbane Gebiete dem Wohnen sowie der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Im Unterschied zum Mischgebiet ist der 
Gebietscharakter des urbanen Gebietes stärker auf eine Mischung von Wohnen und 
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen ausgerichtet.  
Ziel der Umstrukturierung des innenstadtnahen Plangebietes in ein gemischt genutztes 
Quartier mit Wohnen, kleingewerblichen Strukturen, sozialen und Dienstleistungs-
nutzungen. Insofern werden die gewerblichen Nutzungen hinsichtlich des Flächenanteils 
an der Gesamtfläche untergeordnet sein. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Gewerbeflächenbedarf von sehr vielen Faktoren 
abhängt und demzufolge kaum seriös ermittelt werden kann. So ist der Flächenbedarf eines 
Gewerbebetriebs sehr stark branchenabhängig und unterscheidet sich beispielsweise 
zwischen einem Logistikunternehmen und einem Handwerksbetreib gravierend. 
 
zu 10) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an 
das historische Stadtzentrum von Naumburg. In den urbanen Gebieten können somit 
Einrichtungen angesiedelt werden, die die innerstädtischen Angebote ergänzen, z. B. 
soziale Einrichtungen und medizinische Einrichtungen. Durch den angestrebten Nutzungs-
mix soll ein belebtes, urbanes Quartier entstehen. Damit wird Naumburg als Mittelzentrum 
und als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben gestärkt (vgl. G 15 LEP). 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 11) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die übergeordneten Belange der 
Denkmalpflege und des Tourismus wurden berücksichtigt.  
Diese Grundsätze waren insbesondere bei der städtebaulichen Gestaltung des Bereichs 
um das denkmalgeschützte ehemalige Schwurgericht zu beachten, das hinsichtlich seiner 
städtebaulich exponierten Lage gegenüber dem Salztor von der Innenstadt aus für 
Touristen erlebbar ist. 
In den Baufenstern östlich und westlich des Schwurgerichtsgebäudes wurden zulässigen 
Gebäudehöhen so festgesetzt, dass die Firsthöhe östlich des Gebäudes nur knapp über 
der Traufkante des Schwurgerichts liegt. Insbesondere aus der Innenstadt, wie beispiels-
weise vom Salztor aus, wird der Höhenunterschied der Gebäude damit deutlich ersichtlich 
und das Schwurgericht hervorgehoben. 
Westlich des Schwurgerichts ist nur eine zweigeschossige Bebauung zulässig. Dies liegt 
deutlich unterhalb der Traufhöhe des Schwurgerichts und ist somit auch aus unmittelbarer 
Nähe wahrnehmbar. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans stellen sicher, dass das Schwurgericht in seiner 
Wahrnehmbarkeit maßgeblich gestärkt wird. Die geplanten begleitenden Bebauungen 
lenken den Fokus des Betrachters auf das Schwurgericht, ohne dieses zu überdecken. 
Vielmehr stärken die flankierenden Gebäude und die über eine entsprechende Fest-
setzung (textliche Festsetzung 7.1) gesicherte Freiflächengestaltung vor dem Schwur-
gericht Selbiges, welches durch die angestrebten Nutzungen auch ein erleb- und nutz-
bares Baudenkmal im Stadtbild von Naumburg wird. 
Analoge Ausführungen wurden unter Pkt. 4.1.1 der Begründung ergänzt. 
 
zu 12) Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. Der 2. Entwurf des Bebau-
ungsplans wird dem MID zur erneuten Stellungnahme übergeben.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 13) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Regionale Planungsgemeinschaft wurde 
ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans gebeten. 
Die Stellungnahme liegt mit Schreiben vom 10.07.2025 vor. 
 
zu 14) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Grundsätze und Erfordernisse der 
Raumordnung wurden bei der Planaufstellung beachtet. 
 
zu 15) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Auf die Neuaufstellung des Landes-
entwicklungsplans wird bereits unter Pkt. 4.1.1 der Begründung eingegangen. 
 
zu 16) Der Hinweis zum Raumordnungskataster wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 17) Der Hinweis zur Datensicherung wurde zur Kenntnis genommen. Er wird nach 
Abschluss des Verfahrens Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 

14

 

16

 

15

 

13

 

17

 



31 

 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zu 1) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Bezeichnung wurde ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde 
ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans gebeten. 
Diese liegt mit Datum vom 03.07.2025 vor. 
 
zu 3) Da aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Auf Bebauungsplanebene ist eine 
ausreichende Dimensionierung erfolgt. Die Detailplanung erfolgt im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens. 
 
zu 5) Der Hinweis wurde beachtet. Die Löschwasserversorgung kann gewährleistet 
werden. Aktuell befinden sich Hydranten Am Salztor, in der Medlerstraße und in der Park-
straße.  
Außerdem ist vorgesehen, im Zuge der Neuordnung des Plangebietes und der Verlegung 
neuer Trinkwasserleitungen einen zusätzlichen, zentral gelegenen und gut zugänglichen 
Hydranten innerhalb des Plangebietes anzuordnen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 6) Da die in der Begründung getroffenen Ausführungen zur Barrierefreiheit bestätigt 
werden, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

Hinweis: Gemäß § 8 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist bei der Errichtung von 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen 
Zweck rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer 
Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Da in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet der 
öffentliche Spielplatz an der Parkstraße besteht, erklärt sich der Vorhabenträger mit 
Abschluss des Erschließungsvertrages bereit, sich an der Ertüchtigung des Spielplatzes 
mit einer mit der Stadt vereinbarten Summe zu beteiligen und somit zur Qualifizierung des 
Spielplatzes beizutragen. 
 
zu 7) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgende 
Objektplanung für die Hochbauten und sind dabei zu beachten. 
 
zu 8) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgende 
Objektplanung für die Verkehrsanlagen und sind dabei zu beachten. 
 
zu 9) Da dem Bebauungsplanentwurf zugestimmt wird, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 10) Da die vom Bauamt zu vertretenden Belange nicht betroffen sind, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 11) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 12) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 13) Da dem Bebauungsplanentwurf keine von der unteren Bodenschutzbehörde zu 
vertretenden Belange entgegenstehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 

zu 14) Die Informationen wurden berücksichtigt. Es ist eine Ergänzung der Ausführungen 
unter Pkt. 5.5.2 der Begründung erfolgt. 

zu 15) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Es ist eine Ergänzung der Ausführungen unter 
Pkt. 5.5.2 der Begründung erfolgt. 

 

 

 

zu 16) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Bauausführung 
und sind dabei zu beachten. 

 

 

 

 

 
 
 

13

 

14

 

15

 

16

 



36 

 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 17) Die Feststellungen zu den Planverfahren und der Beachtung des Artenschutzes 
wurden zur Kenntnis genommen.  
 
zu 18) Der Hinweis wird berücksichtigt. Es wurde eine erneute artenschutzrechtliche 
Prüfung auf der Grundlage einer aktuellen Potenzialeinschätzung vorgenommen. Diese ist 
der Begründung als Anlage beigefügt und die Ergebnisse unter Pkt. 7.7.3 in der 
Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 19) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen wurden aus der Voreinschätzung aus dem Jahr 2019 und dem Artenschutz-
fachbeitrag (Stand September 2025) in die Begründung unter Pkt. 7.7.3 übernommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 20) Der Hinweis wurde wie folgt berücksichtigt. In Pkt. 7.7.3 der Begründung wurde der 
Hinweis auf Nachkartierungen vor Umsetzung des Bebauungsplans aufgenommen. Eine 
Festsetzung ist aufgrund des fehlenden Bodenbezugs nicht möglich.  
 
zu 21) Der Hinweis wurde beachtet. Die textliche Festsetzung 7.1 wurde entsprechend 
ergänzt. 
 
zu 22) Der Hinweis wurde beachtet. In den textlichen Festsetzungen 7.2 und 7.3 wurden 
um Pflege und den ggf. erforderlichen Ersatz ergänzt. 
 
zu 23) Der Hinweis wurde nicht berücksichtigt. Die Festsetzung wurde unverändert 
beibehalten. 
 
zu 24) Der Hinweis wurde beachtet. Die textliche Festsetzung II/7.0 wurde entsprechend 
ergänzt. 
 
zu 25) Da forstrechtliche Belange nicht betroffen sind, ist eine Abwägungsentscheidung 
nicht erforderlich. 

 
zu 26) Da seitens der unteren Immissionsschutzbehörde keine Bedenken bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 27) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Empfehlungen 
des Verkehrsgutachtens ist nur außerhalb des Planverfahrens des Bebauungsplans und 
unter Einbeziehung des Straßenbaulastträgers der Bundesstraße möglich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 28) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen.  
 
zu 29) Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Es ist momentan noch nicht sicher, ob die 
Rettungswache tatsächlich innerhalb des Plangebietes errichtet werden wird. Da es sich 
vorliegend um einen Angebotsbebauungsplan handelt, soll mit der Festsetzung eines 
urbanen Gebietes ein Entwicklungsspielraum offengehalten werden. Bei der 
möglicherweise vorgesehenen Rettungswache handelt es sich um eine Anlage für 
gesundheitliche Zwecke, die in urbanen Gebieten allgemein zulässig ist. 
 
zu 30) Da dem Planentwurf keine wasserrechtlichen Belange entgegenstehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 31) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. 
 
zu 32) Da seitens der UVP-Stelle festgestellt wird, dass die Vorgaben des Baugesetz-
buches, des Gesetzes über Umweltverträglichkeitsprüfung und der Strategischen Umwelt-
prüfung erfüllt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Empfehlungen 
des Verkehrsgutachtens ist nur außerhalb des Planverfahrens des Bebauungsplans und 
unter Einbeziehung des Straßenbaulastträgers der Bundesstraße möglich. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. Entsprechende Abstimmungen sind 
erfolgt. 
 
 
 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Im vorliegenden Entwurf wird davon 
ausgegangen, dass die Medlerstraße als Einbahnstraße von Süd nach Nord geöffnet wird. 
Im Plangebiet selbst gibt es über die Planstraße A gegenläufigen Verkehr. 
 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich sind im Rahmen der 
Umsetzung und für die erforderliche Zustimmung der LSBB Regionalbereich Süd ent-
sprechende Planunterlagen für die Anpassung an die Jenaer Straße bzw. den Kreu-
zungsbereich Am Salztor zu erarbeiten und zur Prüfung vorzulegen sind. Auf der Grund-
lage der Planungen wird anschließend eine Kreuzungsvereinbarung von der LSBB 
Regionalbereich Süd erarbeitet, die zwischen der LSBB Regionalbereich Süd und der 
Stadt zu schließen ist. 
Erst im Anschluss kann eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt werden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der 
Anpassungen der Verkehrsführung an der Jenaer Straße bzw. im Kreuzungsbereich Am 
Salztor. Sie sind in diesem Rahmen zu beachten. 
 
zu 6) Da seitens des Straßenverkehrsamtes keine Einwände gegen die Planung bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Einer 
Abwägungsentscheidung bedarf es nicht. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Mitnetz Gas der Planung zustimmt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 

 

 
zu 1) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. Den Bestandsunterlagen ist zu 
entnehmen, dass die Anlagen im Straßenrandbereich von Jenaer Straße und Am Salztor 
verlaufen. 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
objektkonkreten Planungen und sind dabei zu beachten. Auf die Planinhalte des 
Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
objektkonkreten Planungen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu beachten. Auf die 
Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 18 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da seitens des Polizeireviers Burgenlandkreis keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
Für die Neuordnung des Plangebietes und die Einschätzung des zukünftigen Verkehrs-
aufkommens und deren Auswirkungen auf die angrenzenden Straßen wurde eine Ver-
kehrsuntersuchung erstellt. Hierbei wurde auch die Leistungsfähigkeit der bestehenden 
Verkehrs- und Signalanlagen betrachtet. Es wurden verschiedene Varianten zur 
Erschließung des Plangebietes untersucht. 
Demnach sind – unabhängig von der betrachteten Erschließungsvariante und sowohl mit 
geöffneter als auch mit unverändert gesperrt bleibender Medlerstraße – alle unsignali-
sierten Knotenpunkte mit dem zusätzlichen Verkehr des neugeordneten JVA-Geländes 
ausreichend leistungsfähig. Am signalisierten Salztorknoten kann mit dem verwendeten 
Festzeitprogramm auch ohne den zusätzlichen Verkehr keine ausreichende Verkehrs-
qualität nachgewiesen werden. Mit einer Anpassung des betreffenden Signalprogramms 
kann jedoch die Leistungsfähigkeit signifikant verbessert werden, so dass auch der 
zusätzliche Verkehr leistungsfähig über den Knotenpunkt geführt werden kann.  
 
Im vorliegenden Entwurf wird davon ausgegangen, dass die Medlerstraße als Einbahn-
straße von Süd nach Nord geöffnet wird. 
 
Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufs soll die zweite, in der 
Verkehrsuntersuchung vorgeschlagene Variante, die eine lichtsignalabhängige Sperrung 
der Zufahrt Jenaer Straße (B 88) vor der einmündenden Medlerstraße vorsieht, umgesetzt 
werden (sog. Vorquerschnitt). 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 19 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Planung hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Haltestellen. 
 
zu 2) Da keine Einschränkungen auf den Busverkehr zu befürchten sind, bestehen keine 
Bedenken gegen die Planung und eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den Erfordernissen der Raumordnung auf der Ebene der 
Regionalplanung wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung wurden beachtet. 
 
zu 3) Die Ausführungen zu den Planinhalten wurden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4) Da gegen die Planung seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft keine 
Bedenken bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
zu 5) Der Hinweis wurde beachtet. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde 
ebenfalls um Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans gebeten. 
Diese liegt mit Datum vom 03.07.2025 vor. 
 
 
zu 6) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da gegen die Planung keine Einwände bestehen, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden beachtet. Die Ausführungen zur medientechnischen 
Erschließung unter Pkt. 5.4 der Begründung wurden auf der Grundlage der übergebenen 
Leitungsbestandsunterlagen geringfügig ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die anderen Versorger wurden 
ebenfalls mit dem Entwurf des Bebauungsplans beteiligt. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Die Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. Vorliegend war jedoch keine 
Trassenauskunft erwartet, sondern eine Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
zu 1) Da sich im Plangebiet keine Anlagen der 50Hertz befinden, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis zur Digitalisierung wurde zur Kenntnis genommen. Er wird bei 
zukünftigen Planverfahren Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die genannten Anlagenbetreiber nicht betroffen sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Der dargestellte Bereich wurde geprüft. Er entspricht 
dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justiz-
vollzugsanstalt-Geländes“. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Da seitens der GDMcom keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 4) Die Auflage wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da seitens der Bundesnetzagentur keine Stellungnahme abgegeben wird, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 2) Die Hinwiese wurden zur Kenntnis genommen. Da die festgesetzten Bauhöhen unter 
20 m liegen, ist keine Funkbetreiberauskunft erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 27 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 
Da seitens der Gemeinde Großheringen keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 30 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da seitens der Verbandsgemeinde Unstruttal keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 32 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da seitens der Stadt Dornburg-Camburg keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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